
Vor Ausführungsbeginn von erforderlichen Tiefbaumaßnahmen (zur 
Leitungsverlegung, Errichtung des Gebäudes der Turmhügelburg und
Anlage des Ringgrabens) ist ein Nachweis der Kampfmittelfreiheit zu 
beantragen.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der Darstellungsmaßstab des Flächennutzungsplanes erlaubt keine 
Einzelausweisungen von Gebäuden. Ein FNP stellt die Art der Bo-
dennutzung für seinen Geltungsbereich dar. Auch im bisher rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan erfolge keine Kennzeichnung des 
Vierseithofes als Baudenkmal und des Parkes mit Teichen und den 
Gebäuden als Kulturdenkmal. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

1.1

1.2

1.1

1.2

1.



In Vorbereitung der Verlegung des Gewässers (Anlage des Ringgra-
bens) wird ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren durchge-
führt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
In Vorbereitung der Verlegung des Gewässers (Anlage des Ringgra-
bens) werden die Antragsunterlagen für ein wasserrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren erarbeitet. Die Hinweise werden bei der An-
tragstellung beachtet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
Der FNP als vorbereitender Bauleitplan kann nur generell auf den 
Gewässerbelang eingehen. Weiterführende Aussagen sind im 
parallel zur FNP-Änderung aufgestellten Bebauungsplan enthalten.
Abwägungsvorschlag: Der Hnwies wird nicht berücksichtigt. 

2

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

1.3

1.41.3

1.4

1.5

1.5



Die Untere Bodenschutzbehörde hat keine Erkenntnisse über Altla-
stenverdachtsflächen oder Altlasten im Plangebiet.
Der Hinweis wird, falls erforderlich, in den nachfolgenden Planungs-
schritten beachtet.

3

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

1.6

1.6



Der Altmarkkreis erhält nach Verfahrensabschluß ein ausgefertigtes 
Planexemplar.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

4

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

1.7

1.7



5

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Die Teiländerung des FNP des OT Lindstedt ist mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung vereinbar.

6

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

2.1

2.1

2.



7

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Teilflächen im Nordosten des Plangebietes wurden bisher als Klein-
gärten zum ausschließlichen Anbau von Gemüse und Obst genutzt. 
Der geringen Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung, die 
nach dem REPl Altmark innerhalb des Vorhaltsgebietes für die Land-
wirtschaft eintritt, wird von der Fachbehörde beim Altmarkkreis zuge-
stimmt. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

8

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

2.2



Der Hinweis zum Raumordnungskataster wird zur Kenntnis genom-
men.

9

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

2.3

2.3



Das Referat Luftfahrt äußert keine Hinweise oder Einwände und 
stimmt der Planung zu.

10

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

3.1

3.1

3.



Das Referat Abfall und Bodenschutz äußert keine Hinweise oder Ein-
wände und stimmt der Planung zu.
Das Referat Wasserwirtschaft verweist auf die Zuständigkeit der Un-
teren Wasserbehörde beim Altmarkkreis Stendal. Der FNP als vorbe-
reitender Bauleitplan stellt die Bodennutzung in seinem Geltungsbe-
reich dar und kann nicht detailliert auf den Gewässerbelang 
eingehen. Weiterführende Aussagen sind im parallel zur FNP-Ände-
rung aufgestellten Bebauungsplan enthalten.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise werden berücksichtigt.

11

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

3.2

3.2 3.3

3.3



Das Referat Abwasser äußert keine Einwände und stimmt der Pla-
nung zu. Die UWB des LK Altmarkkreis Salzwedel wurde am Plan-
verfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
Das Referat Naturschutz äußert keine Einwände und stimmt der Pla-
nung zu. Die aufgeführten gesetzlichen Regelungen wurden beach-
tet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
Die Bekanntmachung und die Plangenehmigungsunterlagen werden 
dem LVWA nach Abschluß des Verfahrens übergeben.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

12

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

3.4

3.5

3.6

3.4

3.5

3.6



13

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



14

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

4.



Die Regionale Plaungsstelle äußert keine Hinweise oder Einwände 
und stimmt der Planung zu.

15

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

4.1

4.1



16

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Das Landesamt für Umweltschutz äußert keine Einwände und stimmt
der Planung zu. Die Untere Bodenschutzbehörde beim Landkreis Alt-
markkreis Salzwedel wurde am Planverfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

17

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

5.1

5.15.



18

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Auf der Grundlage der dieser Stellungnahme beigefügten Karte wur-
den die dort gekennzeichneten beiden Bodendenkmale nachrichtlich 
in die Planzeichnung aufgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

19

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

6.1

6.1

6.



20

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Der sonstige Träger öffentlicher Belange äußert keine Bedenken zu 
der Planung. Die Hinweise betreffen nicht den Planungsgegenstand 
und werden in den nachfolgenden Planungsschritten berücksichtigt.

21

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

7.1

7.17.



22

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Der Quellenvermerk wird auf der Planzeichnung ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
Nach Abschluß des Verfahrens wird ein Exemplar des Bebauungs-
planes dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation überge-
ben.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

23

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

8. 8.1

8.2

8.1

8.2



Der sonstige Träger öffentlicher Belange äußert keine Bedenken zu 
der Planung. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

24

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

9.

9.1

9.1



Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

25

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

9.2

9.2



Der Beschlußinhalt wurde in dem zwischen der Stadt Gardelegen 
und dem Förderverein "Historische Region Lindstedt" e.V. am 
14.11.2012 geschlossenen Kaufvertrag geregelt. Eine Änderung der 
Planzeichnung ist somit nicht erforderlich.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise wurden berücksichtigt.

26

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

10. 10.1

10.1



Der sonstige Träger öffentlicher Belange äußert keine Bedenken zu 
der Planung. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

27

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

11. 11.1

11.1



28

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       



Der Träger öffentlicher Belange stimmt dem zu Planvorhaben grund-
sätzlich zu. Er verweist auf seine Stellungnahme vom 10.05.2012
zu dem parallel sich in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplan 
"Gutshof mit Turmhügelburg".
Die gegebenen Hinweise zur Wasserver- und Abwasserentsorgung 
werden im B-Plan-Verfahren beachtet.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

29

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

12. 12.1

12.1



Der sonstige Träger öffentlicher Belange äußert keine Bedenken zu 
der Planung.
Die Hinweise betreffen nicht den Planungsgegenstand 
und werden in den nachfolgenden Planungsschritten berücksichtigt.

30

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

13. 13.1

13.2

13.1

13.2



Im Zeitraum der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes wurden 
von Bürgern keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken geäußert.

31

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN 1. TEILPLANÄNDERUNG DES FNP DER STADT GARDELEGEN, ORTSTEIL LINDSTEDT - ENTWURF       

14. Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB


